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RS UVS Kärnten 1993/09/09 KUVS-K2-
1295/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1993

Rechtssatz

Kommt ein Gendarmeriebeamter zum Ort eines Verkehrsunfalles, erkundigt sich dort nach dem Lenker des

Unfallfahrzeuges, meldet sich dann der Beschuldigte und schildert den Unfallshergang, antwortet auf die Frage des

Gendarmeriebeamten ob er - er blutete aus dem Kopf - einen Arzt benötige, daß dies nicht erforderlich sei, in der

Folge auf Anfrage des Gendarmeriebeamten die Fahrzeugpapiere ausfolgte und dann nach Au orderung zum Alkotest

antwortete: "Herr Inspektor, ich weiß, ich habe zuviel getrunken" den Alkotest aber dann verweigerte, liegt bei einem

solchen Geschehensablauf der Schuldausschließungsgrund der Unzurechnungsfähigkeit nicht vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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